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Amtsblatt 
des Landkreises Altötting 

__________________________________________________________________________________ 

2025   Donnerstag, 18. Dezember 2025             Nr. 52 
__________________________________________________________________________________ 

 

I n h a l t 
 

 
Benutzungsordnung des Zweckverbandes Abfallverwertung Südostbayern (ZAS) 

 
 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 

 
 

Bekanntmachung der Sparkasse 
 
 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a. Inn; 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 

 
 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a. Inn 
 
 

Satzung des Landkreises Altötting  
über die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs zur Sicherstellung des 
Ausbildungsverkehrs durch Bezuschussung der Fahrgäste in Form der Ausgabe 

vergünstigter Fahrausweise im Landkreis Altötting 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Benutzungsordnung des Zweckverbandes Abfallverwertung Südostbayern (ZAS) 
 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, den von seinen Verbandsmitgliedern oder aus dem 
Bereich seiner Verbandsmitglieder zugeführten, nicht vermeidbaren und stofflich nicht 
verwertbaren Abfall bei geringstmöglicher Belastung der Umwelt zu verwerten, weiter zu 
behandeln, bzw. zu entsorgen (§ 4 Abs. 1 der Verbandssatzung). Die Einzelheiten des 
Anschlusszwangs und der Überlassungspflicht sind in den Abfallwirtschaftssatzungen der 
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Verbandsmitglieder geregelt. Für die Entsorgung von Abfällen, für die eine Andienungspflicht 
gegenüber den Verbandsmitgliedern besteht, enthält diese Benutzungsordnung ergänzend zu 
den Bestimmungen in den Abfallwirtschaftssatzungen der Verbandsmitglieder öffentlich-
rechtliche Regelungen zur Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses. 
 
(2) Der Zweckverband ist darüber hinaus berechtigt, zur Auslastung der Kapazität der Anlage 
Entsorgungsverträge mit anderen Gebietskörperschaften oder privaten Anlieferern 
abzuschließen. Weiterhin können Abfälle im MHKW energetisch verwertet werden, soweit die 
gesetzlichen  
Voraussetzungen vorliegen (§ 4 Abs. 1 S. 2 und 3 der Verbandssatzung). Werden Abfälle 
aufgrund vertraglicher Vereinbarung entsorgt, gilt diese Benutzungsordnung als Bestandteil 
der Vereinbarung, soweit nichts Abweichendes bestimmt wird. 
 
 
§ 2 Geltungsbereich 
 
(1) Diese Benutzungsordnung gilt für die folgenden öffentlichen Entsorgungseinrichtungen des 
Zweckverbandes: 
 
1. Müllumladestation in Marklkofen 
2. Müllumladestation in Huldsessen (Gemeinde Unterdietfurt) 
3. Müllumladestation in Mühldorf a. Inn 
4. Müllumladestation in Weiderting (Gemeinde Nußdorf) 
5. Müllumladestation in Thansau (Gemeinde Rohrdorf) 
6. Müllumladestation in Hofham (Stadt Freilassing) 
7. Müllannahmestation beim Müllheizkraftwerk Burgkirchen 
8. Müllheizkraftwerk (MHKW) in Burgkirchen 
 
(2) Für die Anlieferung von Abfällen zur Beseitigung an den vorgenannten 
Entsorgungsanlagen werden folgende Einzugsgebiete festgelegt: 
 

1. Abfälle zur thermischen Behandlung aus dem Gebiet des Landkreises Altötting sind 
grundsätzlich am MHKW Burgkirchen anzuliefern.  

 
2. Abfälle zur thermischen Behandlung aus den Gebieten der anderen 

Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind grundsätzlich an den jeweiligen 
Müllumladestationen in den Land-kreisen anzuliefern. 

 
3. Abfälle, die nicht der Andienungspflicht an die Verbandsmitglieder des ZAS 

unterliegen, sind an den vertraglich festgelegten Annahmestellen anzuliefern. 
 

4. Gefährliche Abfälle sind grundsätzlich an der Müllannahmestation beim MHKW 
Burgkirchen anzuliefern. 

 
In begründeten Fällen kann der Zweckverband Ausnahmen von Nr. 1 bis 4 gestatten oder an-
ordnen. 
 
 
§ 3 Gegenstand der Benutzung 
 
(1) Durch den Zweckverband werden Abfälle zur thermischen Behandlung übernommen, für 
die die Maßnahmen gem. § 6 (1) Nr. 1 – 4 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ausgeschöpft 
sind. 
 
(2) Darüber hinaus nimmt der Zweckverband zur Auslastung der Kapazität des MHKW Burg-
kirchen auf der Grundlage von Entsorgungsverträgen Abfälle von anderen 
Gebietskörperschaften und von privaten Anlieferern an, soweit die entsprechenden rechtlichen 
Voraussetzungen, insbesondere des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, erfüllt sind. Dies gilt auch 
für die Annahme von Abfällen zur energetischen Verwertung. 
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(3) Der Zweckverband übernimmt an den Einrichtungen (§ 2 Abs. 1) im Rahmen seiner betrieb-
lichen und technischen Möglichkeiten brennbare Abfälle, die gemäß der Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV) nicht gefährlich sind. 
 
Gefährliche Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 1 AVV werden vom ZAS nur angenommen, soweit ein vom 
Landesamt für Umwelt (LfU) bestätigter Entsorgungsnachweis (§ 5 NachwV), eine sonstige 
den Anforderungen des § 5 NachwV entsprechende Entsorgungsbestätigung des LfU oder 
eine Freistellung bzw. Privilegierung nach § 7 NachwV vorliegt. 
 
(4) Bei Betriebsstörungen in den Einrichtungen kann die Annahme von Abfällen sofort 
eingestellt werden. In diesem Fall werden die dann zur Verfügung stehenden 
Entsorgungsanlagen baldmöglichst öffentlich bekanntgegeben.  
(5) Von der Annahme ausgeschlossen sind die Abfälle, die in der als Anlage zu dieser Be-
nutzungsordnung beigefügten Liste aufgeführt sind (= Ausschlussliste), außer der 
Zweckverband bietet hierfür besondere Annahmemöglichkeiten an. 
 
(6) Die Abfälle sind in Fahrzeugen anzuliefern, die gewährleisten, dass Verunreinigungen, 
insbesondere der öffentlichen Verkehrsflächen und des Betriebsgeländes ausgeschlossen 
sind. Erhebliche Belästigungen, insbesondere durch Geruch, Staub oder Lärm, dürfen nicht 
entstehen. 
 
(7) Abfallanlieferungen werden vom Zweckverband abgewiesen, wenn 
 
1. von der Verbrennung ausgeschlossene Stoffe enthalten sind (Ausschlussliste), 
 
2. bei ihrer Entsorgung Gefahren für die Anlage, für die Umwelt oder die Reststoffbeseitigung 
zu befürchten wären, 
 
3. sie in nicht nur geringfügigem Umfang nicht brennbare Wertstoffe, insbesondere Glas oder 
Metalle enthalten. 
 
Der Zweckverband ist berechtigt, Anlieferungen auch nach dem Entladen zurückzuweisen. In 
diesem Fall lässt der Zweckverband durch den Anlieferer, dessen Auftraggeber oder auf 
dessen Kosten die Abfälle wieder entfernen. 
 
Die Anlieferer sind verpflichtet, auf Befragen dem Betriebspersonal genaue Angaben über 
Herkunft, Art und Zusammensetzung der Abfälle zu machen. 
 
Das Betriebspersonal ist befugt, Abfälle vor dem Entladen zu überprüfen oder überprüfen zu 
lassen und gegebenenfalls von der Annahme auszuschließen. 
 
(8) In Zweifelsfällen behält sich der Zweckverband vor, vom Benutzer einen gutachtlichen 
Nachweis des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, einer anderen anerkannten Fachstelle 
oder eines amtlichen oder vereidigten Sachverständigen zu verlangen, der Aufschluss darüber 
gibt, ob ein Abfall im MHKW Burgkirchen entsorgt werden kann. Der Zweckverband ist 
berechtigt, angelieferte Abfälle auf Kosten des Anlieferers hinsichtlich ihrer Zusammensetzung 
und Behandlungsfähigkeit zu untersuchen oder durch Dritte untersuchen zu lassen. 
 
(9) Die Vorgehensweise für den Umgang mit Abfällen, bei denen ionisierende Strahlung 
gemessen wurde, erfolgt in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Hierfür anfallende 
Kosten sind vom Anlieferer zu tragen. 
 
 
§ 4 Verhalten auf dem Gelände des ZAS 
 

(1) Unbefugten ist das Betreten von Gebäuden und Anlagen des ZAS nicht gestattet. 
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(2) Die Anweisungen des Betriebspersonals müssen befolgt werden. Verbotstafeln und 
Hinweisschilder sind zu beachten. 

 
(3) Außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen und Räume besteht striktes Rauch-, 

Trink- und Verzehrverbot.  
 

(4) Der unbefugte Umgang mit offenem Feuer ist untersagt.  
 

(5) Auf dem Gelände des MHKW und der Umladestationen des ZAS gilt die 
Straßenverkehrsordnung (StVO). Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Gelände 
des MHKW Burgkirchen und der Müllumladestationen beträgt 20 km/h, in der Entladehalle 
ist Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben.  

(6) Schienenfahrzeuge haben auf den Einrichtungen des Zweckverbandes Vorfahrt.  
(7) Es dürfen nur die ausgeschilderten bzw. gekennzeichneten Fahrwege und Parkplätze 

benutzt werden. Sonstige Verkehrsflächen dürfen nur auf besondere Anweisung befahren 
werden. Einschränkungen des Fahrverkehrs aus betrieblichen oder sicherheitstechnischen 
Gründen sind besonders zu beachten. 

 
(8) Besucher, Fremdfirmenmitarbeiter und gewerbliche Anlieferer dürfen nur die jeweils 

aus- oder zugewiesenen Parkflächen benutzen. 
 

(9) Es besteht die Verpflichtung, in den ausgewiesenen Bereichen die vorgeschriebene 
persönliche Schutzausrüstung zu tragen. 

 
(10) Das Einsammeln oder Mitnehmen von Gegenständen jeglicher Art ist verboten. 

 
(11) Privatpersonen dürfen nur nach Anmeldung und nur unter Beaufsichtigung durch 

Betriebspersonal die Anlage betreten. Sie haben sich auf dem Gelände so zu verhalten, 
dass der ordnungsgemäße Betriebsablauf nicht gestört und andere Personen nicht 
gefährdet werden. 

 
(12) Fremdfirmen haben die Fremdfirmenordnung des Zweckverbandes zu beachten.  

 
 
§ 5 Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 

(1) Auf dem Gelände des ZAS gelten die Unfallverhütungsvorschriften der Kommunalen 
Unfallversicherung Bayern (KUVB) bzw. die entsprechenden BGV-Vorschriften der 
Berufsgenossenschaften sowie die sonstigen einschlägigen Regeln für den Unfall- und 
Arbeitsschutz. 

 
(2) Auffällige Vorgänge (z. B. Rauchentwicklung) und Unfälle jeglicher Art sind im MHKW 

dem Leitstand (Tel.: -423) und an den Müllumladestationen dem Betriebspersonal zu melden. 
Ersthelfer, Rettungsdienst oder die Feuerwehr werden von dort aus angefordert.  

(3) Arbeiten im MHKW und an den Umladestationen dürfen nur nach erfolgter 
Sicherheitsunterweisung und nur mit der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung 
aufgenommen werden. 

 
(4) Für Arbeiten, zu deren Durchführung Sicherheitsmaßnahmen gleich welcher Art 

erforderlich sind (= gefährliche Arbeit), bedarf es eines Freigabeverfahrens. Die zur 
Arbeitsaufnahme erforderlichen Arbeitskarten erhalten die Fremdfirmen vom 
Betriebspersonal des ZAS. 

 
(5) Im Falle einer Gefahr wird akustischer Alarm ausgelöst. Alle Benutzer, Mitarbeiter von 

Fremdfirmen und Besucher haben sich in diesem Fall unverzüglich zum Sammelplatz an der 
Waage zu begeben. Für die Mitarbeiter der ZAS gelten die Festlegungen in der 
Brandschutzordnung. 
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§ 6 Öffnungszeiten 
 
Die Öffnungszeiten der Einrichtungen werden durch Anschlag und in den Amtsblättern der 
Verbandsmitglieder bekanntgemacht. 
 
 
§ 7 Entladung, Sicherheit und Arbeitsschutz beim Müllentladen 
 

(1) In den Entladehallen darf nur mit Schrittgeschwindigkeit rückwärtsgefahren werden. 
Zwischen rückwärtsfahrenden Fahrzeugen und den Entladestellen (Bunkern) dürfen sich 
keine Personen aufhalten. 

 
(2) Fahrzeuge dürfen nur dann von Hand entladen werden, wenn die Absturzsicherungen 

(Schranken, Gitter) geschlossen sind. Das Öffnen der Schranken zum Zwecke der 
Handabladung ist strengstens untersagt. 

 
(3) Fahrzeuge dürfen grundsätzlich nur von einem sicheren Standplatz aus entladen 

werden. Brüstungen, Rampen und andere Stellen, von denen eine Absturzgefahr in die 
Bunker bestehen, dürfen nicht betreten werden. 

 
(4) Bei Fahrzeugen mit Kippcontainern müssen die Absetzstützen vor dem Abkippen 

ausgefahren werden. 
 

(5) Um eine Gefährdung durch herabfallende Ladungsteile oder eine unvorhergesehen auf-
schlagende Tür zu vermeiden, dürfen Abrollcontainer nur von der Seite entriegelt werden.  

 
Seitwärts öffnende Containerklappen sind vor der Ausfahrt aus der Entladehalle 
ordnungsgemäß zu schließen und zu sichern. 
 

(6) Der Zwischenraum zwischen dem Fahrzeugende und den Bunkern darf nur betreten 
werden, wenn der Abstand mindestens drei Meter beträgt. 

 
(7) Zum Entfernen von Abdeckungen (z.B. Netze, Planen) müssen Container vorher vom 

Fahrzeug abgesetzt werden. 
 

(8) Es ist untersagt, in der Anlieferhalle zu rauchen und Speisen oder Getränke zu sich zu 
nehmen. Feuer und offenes Licht sind in der Entladehalle verboten. 

 
(9) Kindern unter 14 Jahren ist der Aufenthalt in der Entladehalle untersagt. Die Mitnahme 

von Tieren bei der Anlieferung ist nicht erlaubt. 
 

(10) Hausmüll aus kommunalen Sammlungen und gewerbliche Abfälle, die mit 
Kippfahrzeugen angeliefert werden, sind direkt in die Bunker zu entleeren. 

 
(11) Der Schlüssel zum Öffnen der Schranken wird an den Müllumladestationen von den 

Wägern ausgegeben. Es dürfen sich keine Unbefugten, insbesondere Privatanlieferer, in der 
Nähe der zu öffnenden Schranken aufhalten. Die Schranken sind unmittelbar nach dem 
Entladevorgang wieder zu verschließen. Der Schlüssel ist an den Wäger zurückzugeben. 

 
(12) Fahrzeuge dürfen an den Müllumladestationen nur dann von LKW-Ladeflächen aus mit 
der Hand entladen werden, wenn die vorhandenen Bügel auf den Absturzsicherungen in 
Abhängigkeit von der Höhe der Ladefläche einen ausreichenden Absturzschutz bieten. 
 
(13) In der Entladehalle des MHKW ist den Anweisungen des Müllannahmepersonals 
(Einweiser) Folge zu leisten. 
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§ 8 Vergütung, Gebührenpflicht 
 
(1) Für die Annahme von Abfällen zur Beseitigung, die von Direktanlieferern (=Anlieferer 
außerhalb der kommunalen Haus- und Sperrmüllabfuhr) angeliefert werden, werden 
Gebühren nach Maß-gabe der Gebührensatzungen der Verbandsmitglieder erhoben. 
 
(2) Die Anlieferer von Abfällen zur energetischen Verwertung haben die vertraglich 
vereinbarten Vergütungen an den ZAS zu entrichten. 
 
 
§ 9 Eigentumsübergang 
 
(1) Mit der Übernahme durch den Zweckverband gehen die angelieferten Abfälle in dessen 
Eigentum über.  
 
(2) Vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. Der Zweckverband 
ist jedoch nicht verpflichtet, verlorengegangene Gegenstände im Müll zu suchen oder suchen 
zu lassen. 
 
(3) Ausgeschlossen vom Eigentumsübergang sind alle Stoffe, die gemäß § 3 Abs. 5 von der 
Annahme ausgeschlossen sind. 
 
 
§ 10 Haftung des Zweckverbandes 
 
(1) Für Schäden, die den Anlieferern von Abfällen bei Benutzung der Einrichtungen entstehen, 
haftet der Zweckverband nur, wenn seinen Beauftragten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt. 
 
(2) Der Zweckverband haftet nicht für Kosten, die durch Zurückweisung von Abfällen 
entstehen. 
 
(3) Der Zweckverband haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass seine 
Abfallentsorgungseinrichtungen wegen Betriebsstörungen oder aus sonstigen Gründen nicht 
oder nicht in  
vollem Umfang benutzt werden können. 
 
(4) Bei unbefugtem Betreten der Anlagen haftet der Zweckverband nicht für Unfälle oder 
sonstige Schadensfälle. 
 
 
§ 11 Haftung der Benutzer 
  
(1) Der Benutzer haftet für Schäden, die dem Zweckverband bei oder infolge der Benutzung 
seiner Abfallentsorgungseinrichtungen entstehen, sofern er nicht nachweist, dass er die 
Schäden nicht verschuldet hat.  
  
(2) Als Benutzer im Sinne dieser Vorschrift gelten auch diejenigen, die die bei ihnen 
anfallenden Stoffe durch Dritte anliefern lassen.  
  
(3) Der Benutzer und derjenige, in dessen Auftrag die Abfälle angeliefert werden, haften für 
Schäden durch Anlieferung von Abfällen, die von der Verbrennung ausgeschlossen sind.  
 
 
§ 12 Anordnungen des Zweckverbandes oder dessen Beauftragten 
  
Der Zweckverband kann die zum Vollzug dieser Benutzungsordnung erforderlichen 
Anordnungen allgemein oder für den Einzelfall erlassen. Die Anordnungen des 
Zweckverbandes oder seiner Beauftragten sind bei der Anlieferung von Abfällen zu befolgen.  
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§ 13 Inkrafttreten 
 
Diese Benutzungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtsblättern der 
Verbandsmitglieder in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungsordnung vom 14.12.2011 außer 
Kraft. 
 
 
 
Burgkirchen, den 04. Dezember 2025   Zweckverband Abfallverwertung 
        Südostbayern 
 
 

Schneider, 
Landrat, Verbandsvorsitzender 

 
 
Anlage zur Benutzungsordnung 
 

Ausschlussliste 

(Liste der von der Annahme ausgeschlossenen Abfälle) 
 
 
1. Betriebsproblematische Abfälle 

Beispiele: 

 lange Streifen od. Bänder aus Kunststoff od. Papier, z.B. Randabschnitte von  
 Rollen, Filmabfälle 

 sperrige Abfälle, die durch die Müllpressen an den Müllumladestationen und die 
Sperrmüllschere in der Anlieferhalle des MHKW Burgkirchen nicht zerkleinert werden 
können (z.B. 200 l-Metallfässer, Stahlträger, lange Holzbalken) 

 große Papier- oder Kunststoffrollen  
 gepresste Kunststoffballen 
 Bitumen (z.B. Dachpappe) in großen Mengen 

 Stäube in größeren Mengen 

 brennende und glühende Abfälle 

 Kohlenstofffasern und Carbonabfälle 

 

2. Unbrennbares bzw. inertes Material 

Beispiele:  

 mineralisches Isoliermaterial 

 Glas, Keramik 

 Bauschutt 

 Abraum, Kies, Sand, Erde 

 

3. Problemabfälle 

Gefährliche Abfälle i. S. d. AVV werden vom ZAS nur angenommen, soweit ein vom 
Landesamt für Umwelt (LfU) bestätigter Entsorgungsnachweis vorliegt oder der ZAS für die 
jeweilige Abfallart vom LfU nach § 7 Nachweisverordnung freigestellt ist  

(vgl. § 3 Abs. 3 Benutzungsordnung). 

 

Beispiele:  

 selbst-, hoch- und leichtentzündliche, radioaktive oder giftige Stoffe 
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 explosive Stoffe wie Feuerwerkskörper, Munition, Sprengkörper, Druckgasflaschen oder 
Karbid 

 Problemabfälle wie Chemikalien, Akkus, Batterien, Leuchtstoffröhren, Thermometer, 
lösemittelhaltige Abfälle, Holzschutzmittel oder Schädlingsbekämpfungsmittel 

 

4. Abfälle aus der Abwasserreinigung 

Ausnahme:  

gereinigtes und gepresstes Rechengut 

 

Beispiele: 

 Klärschlamm 

 Sandfang 

 

5. Infektiöse Abfälle aus der medizinischen Versorgung (AS 180103) 

Herkunft:  

Krankenhäuser, Sanatorien, Pflegeheime, sonstigen medizinischen Einrichtungen, 

Apotheken, Arztpraxen, Praxen von Heilpraktikern, Tierkliniken, Tierversuchsanstalten und 

Tierpraxen 

 

Ausnahme:  

Desinfizierte Abfälle können zusammen mit den „Abfällen, an deren Sammlung und 

Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden“ 

(AS 180104) entsorgt werden. 

 

6. Sonstige ausgeschlossene Abfälle 

 Abfälle mit zu hohem Feuchtigkeitsgehalt 

 flüssige und schlammige Stoffe: Lösemittel, Lacke, Öl, Fett- und Farbschlämme 

 Altautos, Altreifen 

 Tierkörper 

 Straßenkehricht 

 Abfälle mit hohem Chlor-Gehalt (z.B. PVC-Abfälle) 

 Gummiabfälle in großen Mengen 

 Bitumenabfälle (z.B. Dachpappe) 

 staubförmige und schlammige Abfälle 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 
 
An Herr Felipe Spall Chaxim zuletzt bekannte Anschrift: Dortmunder Str. 38, 84513 Töging 

a. Inn ist am 15.12.2025 unter dem Aktenzeichen SG16 / SF /VA ein Bescheid erlassen 
worden. 
 
Der Bescheid konnte nicht zugestellt werden, da der Betroffene unbekannt verzogen ist oder 
seine Erreichbarkeit nicht hergestellt worden ist. 
 
Gemäß Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes wird der Bescheid daher öffentlich zugestellt. Er gilt gem. Art. 41 
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BayVwVfG i. V.m. Art. 15 Abs. 2 VwZVG zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als zugestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann den Bescheid zu den üblichen Sprechzeiten im Zimmer E.19 des 
Landratsamtes Altötting, Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting in Empfang nehmen. 
 
Altötting, 15.12.2025 
Landratsamt Altötting 
Sachgebiet 16 
KFZ-Zulassungsbehörde 
 
Frau Franziska Schander   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Das verloren gegangene Sparkassenbuch der Sparkasse Altötting-Mühldorf 
 

Nr. 3023101235 
 
lautend auf  
 

Hanspeter Reilich, geb. 21.11.1934 
Eva Reilich, geb. 05.04.1938 

Troppauer Str. 17 
84478 Waldkraiburg 

 
wird aufgeboten. 
 
Inhaber müssen ihre Ansprüche bis spätestens 
 

16.03.2026 
 

bei der Sparkasse Altötting-Mühldorf geltend machen. Nach diesem Zeitpunkt wird das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nr. 31 – Az. 1403/3.1 
 
 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026  

 

I. 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes kommunale Verkehrsüberwachung 
Südostbayern hat am 13. November 2025 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2026 beschlossen. 

Diese Satzung wird gemäß Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG in Verbindung mit § 34 Satz 1 der 
Verbandssatzung nachstehend amtlich bekannt gemacht: 

 

II. 
 

Haushaltssatzung 
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Haushaltssatzung des Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern 

(Landkreis Altötting) für das Haushaltsjahr 2026 

 

 
Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung i. V. mit Art. 40 bis 42 des Gesetzes über die 

kommunale Zusammenarbeit - KommZG - und des § 30 der Verbandssatzung erlässt der 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern folgende Haushaltssatzung: 

 

 
§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; 

er schließt ab. 

1 im Ergebnishaushalt mit  

 dem Gesamtbetrag der Erträge von                         12.554.750 € 

 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 12.540.100 € 

 und dem Saldo (Jahresergebnis) von 14.650 € 

    

2 im Finanzhaushalt   

 a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit  

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von                         12.515.350 € 

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 11.659.700 € 

  und einem Saldo von 855.650 € 

    

 b) aus Investitionstätigkeit mit  

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 11.300 € 

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 1.048.100 € 

  und einem Saldo von                                                       -   1.036.800 € 

    

 c) aus Finanzierungstätigkeit mit  

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0 € 

  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0 € 

  und einem Saldo von 0 € 

    

 d)  und dem Saldo des Finanzhaushalts von                             -     
181.150 € 

 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt. 

 
 

§ 4 

Weitere Umlagen werden nicht erhoben 
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§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem 

Haushaltsplan wird auf 300.000 Euro festgesetzt. 

 
 

§ 6 

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
 
Töging am Inn, den 13.11.2025 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern 
 
                                                                                     
                                   (Siegel)  
 
            Verbandsvorsitzender  
         Dr. Tobias Windhorst 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nr. 31 – Az. 1403 / 2.2 
 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a. Inn 
3. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung 
 
 

I. 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes kommunale Verkehrsüberwachung 
Südostbayern, Töging a. Inn, hat am 13. November 2025 die 3. Satzung zur Änderung der 
 Entschädigungssatzung beschlossen. 
 
Diese Satzung wird gemäß Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG in Verbindung mit § 34 Satz 1 der 
Verbandssatzung nachstehend amtlich bekannt gemacht: 
 

II. 
 
3. Satzung des Zweckverbandes kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern  
zur Änderung der Entschädigungssatzung vom 13.11.2025 
 
Aufgrund von Art. 30 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
sowie des Art. 20a Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in Verbindung 
mit § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung (VS) erlässt der Zweckverband kommunale 
Verkehrsüberwachung Südostbayern folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Änderungen 

 
§ 4 Abs. 1 der Entschädigungssatzung des Zweckverbandes kommunale 
Verkehrsüberwachung Südostbayern vom 26. Juli 2007, zuletzt geändert durch Satzung vom 
13.04.2011 (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Altötting Nr. 10 vom 15.04.2011), wird 
wie folgt geändert: 
 
Die Verbandsvorsitzende/der Verbandsvorsitzende erhält für ihre/seine Tätigkeiten eine 
monatliche Pauschalentschädigung von 1.200 Euro. 
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§ 2 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am 01. Mai 2026 in Kraft. 
 
 
Töging a. Inn, den 13.11.2025 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern 
   
                     
            (Siegel) 
gez. 
 
Dr. Tobias Windhorst 
Verbandsvorsitzender 
 
   

III. 
 
Diese Änderungssatzung ist nicht genehmigungspflichtig. 
 
 
 
Altötting, 15.12.2025 
Landratsamt Altötting 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Abt. 1 
 
 

Satzung des Landkreises Altötting  
über die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs zur Sicherstellung des 
Ausbildungsverkehrs durch Bezuschussung der Fahrgäste in Form der Ausgabe 

vergünstigter Fahrausweise im Landkreis Altötting 
 
Aufgrund von Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (Landkreisordnung – 
LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826), zuletzt 
geändert durch §§ 4, 5 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586), Art. 8 Abs. 1 
und 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1996 (GVBl. S. 336), zuletzt geändert durch 
§ 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 455) und § 8a Abs. 1 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 2. März 
2023 (BGBl. I Nr. 56) erlässt der Landkreis Altötting als Satzung folgende allgemeine 
Vorschrift gemäß Art. 2 lit. l) und Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007: 

 
 

Präambel 
 

1977 hat der Bundesgesetzgeber mit § 45a PBefG die Ausgleichsleistungen für die 
Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs eingeführt. Die 
Unternehmen erhalten seitdem einen anhand von Parametern berechneten Ausgleich für die 
Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs. Anders als es die 
in § 45a PBefG und in der PBefAusglV angelegten Parameter für die Berechnung dieser 
Ausgleichsleistung nahelegen, ging und geht es bei den Ausgleichsleistungen nach § 45a 
PBefG aber nicht nur um die Rabattierung der Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs. 



293 
 
 
 

Vielerorts gab es im ländlichen Raum Mitte der 70er Jahre überhaupt kein ÖPNV-Angebot 
mehr. Um Schülern den Besuch von weiterführenden Schulen in Unter- und Mittelzentren zu 
ermöglichen (ein Ziel der Schulreformen zu dieser Zeit) mussten nicht mehr vorhandene 
Verkehre also erst wieder eingerichtet werden. Selbst dort, wo es im Regionalverkehr noch 
ein Grundangebot gab, fuhren nach 14:00 Uhr kaum weitere Busse. Letzterem Umstand 
verdankt die Kostensatzgruppe Orts- und Nachbarortslinienverkehr ihre Entstehung. Bei 
mindestens 14 Fahrtenpaaren täglich musste auch nachmittags und am Frühabend wieder 
ÖPNV angeboten werden. Das alles ist lange (knapp 50 Jahre) her. Die Ausgleichsmittel nach 
§ 45a PBefG stecken aber unverändert im Finanzierungssystem für den ÖPNV. 
 
Seit Inkrafttreten der VO (EG) Nr. 1370/2007 waren § 45a PBefG und die PBefAusglV eine 
allgemeine Vorschrift gemäß ihres Art. 3 Abs. 3. Zum 01.01.2024 hat der Freistaat Bayern § 
45a PBefG (wie in § 64a PBefG zugelassen) in Landesrecht überführt. Im Rahmen des neuen 
Art. 24 BayÖPNVG (Hilfen für den Ausbildungsverkehr) wird unterschieden zwischen 
Bestandsverkehren, deren Linienverkehrsgenehmigungen noch Geltungsdauer haben, und 
wiedererteilten Linienverkehren. Für Bestandsverkehre werden die bisherigen 
Ausgleichsmittel gemäß § 45a PBefG bis zum Ablauf der Geltungsdauern als Hilfen für den 
Ausbildungsverkehr weiter gewährt. Bis zum 31.12.2025 geschieht die Ausgleichsgewährung 
im Rahmen der Ausgleichsgewährung für das Deutschlandticket. Ab dem 01.01.2026 sind die 
Hilfen für den Ausbildungsverkehr gemäß Art. 24 ÖPNVG nicht mehr Bestandteil einer 
allgemeinen Vorschrift über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif. Die Hilfen 
für den Ausbildungsverkehr für Verkehre in der Bestandssicherung müssen daher in die 
vorliegende allgemeine Vorschrift übernommen werden. Nach dem 01.01.2025 erteilte 
Genehmigungen fallen aus der Bestandssicherung heraus und die Hilfen für den 
Ausbildungsverkehr werden auf die ÖPNV-Aufgabenträger neu verteilt. Die Maßstäbe für die 
Neuverteilung sind nur abstrakt bekannt. Die Daten, die in die Neuverteilung einfließen, sind 
vorher nicht vollständig bekannt. Kein Aufgabenträger kann daher verlässlich abschätzen oder 
gar kalkulieren, welche Hilfen für den Ausbildungsverkehr ihm künftig für Linienverkehre 
zugewiesen werden, die aus der Bestandssicherung herausfallen. 
 
Die bisherigen Ausgleichsleistungen gemäß § 45a PBefG stecken aber in bedeutendem 
Umfang auch im Finanzierungssystem für den ÖPNV im Landkreis Altötting, weil sie in 
erheblichem Umfang auch Betriebskosten abdecken. Sie müssten bei Kürzungen daher durch 
eigene Haushaltsmittel des Landkreises abgelöst werden. Diese sind aktuell nicht finanzierbar. 
Der Landkreis Altötting hat sich entschlossen, für Verkehre in der Bestandssicherung und für 
aus der Bestandssicherung herausfallende Verkehre eine allgemeine Vorschrift über Hilfen für 
den Ausbildungsverkehr zu erlassen.  
 
Seit dem Urteil des EuGH vom 08.09.2022 (Rs. C-614/20 - Lux Estonia Express AS) steht fest, 
dass die zuständige Behörde aus einer allgemeinen Vorschrift heraus verpflichtet ist, 
wirtschaftliche Nachteile in definiertem Umfang auszugleichen. Ein Haushaltsvorbehalt ist 
nicht zulässig. Wenn der Freistaat Bayern die Hilfen für den Ausbildungsverkehr für 
wiedererteilte Verkehre an den ÖPNV-Aufgabenträger kürzt, darf der ÖPNV-Aufgabenträger 
die Hilfen für den Ausbildungsverkehr für die Verkehrsunternehmen in der Folge also nicht 
ohne weiteres kürzen.  
 
Der Landkreis Altötting hat sich daher dafür entschieden, das daraus resultierende 
Haushaltsrisiko mit folgender Maßnahme zu reduzieren:  
 
Die Ausgleichsleistung ist in Art. 4 VO (EG) Nr. 1370/2007 begrenzt auf die 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung. Wenn die Ausgleichsleistung abgesenkt werden muss, 
kann also auch entsprechend die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung (im Sinne eines 
wirtschaftlichen Nachteils) reduziert werden (§ 5 Abs. 2 dieser Satzung). Der Landkreis 
Altötting macht davon im Bedarfsfall Gebrauch. 
 
 
 

§ 1 Höchsttarif und gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 
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Im ÖPNV im Landkreis Altötting (im Folgenden: Landkreis) werden die vom Landkreis 
vorgegebenen Beförderungsentgelte und -bedingungen in der jeweils von der Regierung von 
Oberbayern zugestimmten Fassung als Höchsttarife im Rahmen einer allgemeinen Vorschrift 
gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 festgesetzt. Die Beantragung einer Änderung der 
Beförderungsentgelte und -bedingungen gemäß § 39 PBefG bedarf der Zustimmung des 
Landkreises. Die Höchsttarifverpflichtung schließt die Pflicht ein, für vom Landkreis verlangte 
Änderungen der Beförderungsentgelte und -bedingungen die Zustimmung der 
Genehmigungsbehörde gemäß § 39 PBefG einzuholen. 
 

§ 2 Geltungsbereich 
 

(1) Der geografische Geltungsbereich der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung in § 1 ist 
das Gebiet des Landkreises. 
 

(2) Derzeit wird dieses Gebiet durch die noch im Bestandsschutz stehenden Linienverkehre 
im ÖPNV gemäß Anlage 1 zu dieser Satzung erschlossen. 
 

(3) Zusätzlich wird dieses Gebiet durch die seit dem 01.01.2025 aus dem Bestandsschutz 
herausgefallene Linienverkehre im ÖPNV gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung 
erschlossen. 

 

(4) Im Falle der Einbeziehung weiterer Linienverkehre in den Höchsttarif im Gebiet des 
Landkreises durch Herausfallen aus dem Bestandsschutz verringert sich der 
Geltungsbereich gemäß der Anlage 1 zu dieser Satzung und erweitert sich der 
Geltungsbereich gemäß Anlage 2 zu dieser Satzung automatisch. Ein- und 
ausbrechende zusätzliche Linienverkehre erweitern den Geltungsbereich um die auf dem 
jeweiligen Linienweg im Gebiet des benachbarten Aufgabenträgers erbrachten 
Beförderungsleistungen, sofern dies zwischen den zuständigen Aufgabenträgern 
vereinbart wurde. Die Verwaltung des Landkreises wird ermächtigt, die Listen in den 
Anlagen 1 und 2 zu dieser Satzung fortzuschreiben und zu veröffentlichen. 

 
 

§ 3 Ausgleichsleistungen 
 

(1) Unternehmen, deren Linienverkehre in den Höchsttarif einbezogen sind, und die auf 
ihren Linienverkehren die Höchsttarife gemäß § 1 anwenden, haben Anspruch auf die 
Gewährung von Hilfen für den Ausbildungsverkehr gemäß Art. 24 BayÖPNVG in Höhe 
der bisher auf diese Linienverkehre entfallenden Ausgleichsmittel gemäß § 45a PBefG. 

 

(2) Die Ausbildungshilfen werden dem Grunde nach nur angepasst, wenn die 
Ausbildungshilfen gemäß Art. 24 BayÖPNVG seitens des Freistaats allgemein 
dynamisiert werden. 

 

(3) Die Gewährung des Ausgleichsbetrags erfolgt an die Unternehmen. Art. 24 Abs. 2 Satz 
1 BayÖPNVG bleibt unberührt. 

 

(4) Vermindern sich die Hilfen für den Ausbildungsverkehr bei einem aus der 
Bestandssicherung herausfallenden Linienverkehr seitens des Freistaats gegenüber den 
bisherigen Bestandsmitteln gemäß Absatz 1, erhält das Unternehmen diese durch den 
Landkreis vorbehaltlich § 5 Abs. 2 in bisheriger Höhe gem. den Absätzen 1 und 2 
ausgeglichen.  

 

(5) Die Ausgleichsleistungen gemäß Absatz 1 und 2 werden jährlich in zwei Abschlägen an 
die Verkehrsunternehmen ausbezahlt. Der erste Abschlag enthält eine Vorauszahlung 
von 50 % der bisherigen Bestandsmittel und wird am 15. April ausbezahlt. Der zweite 
Abschlag mit der Restsumme der Ausbildungshilfen folgt am 15. Oktober. 
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§ 4 Einnahmen aus Fahrscheinverkauf 
 

Vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen verbleiben 
die Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf bei den Unternehmen. 
 
 

§ 5 Änderungen im Verkehrsleistungsangebot 
 

(1) Die Ausgleichsleistungen vermindern sich um die ersparten Aufwendungen, welche sich 
aus der von einem Unternehmen vorsätzlich oder grob fahrlässig zu vertretenden 
Kürzung der bei Inkrafttreten dieser allgemeinen Vorschrift vorhandenen 
Verkehrsleistungsangebote oder der Unterschreitung der bisherigen quantitativen und 
qualitativen Standards oder der künftig nach einem Nahverkehrsplan geltenden 
quantitativen und qualitativen Standards bei der Betriebsleistungserbringung    ergibt. 

 

(2) Soweit Linienverkehre Leistungen enthalten, die zur Sicherstellung des 
Ausbildungsverkehrs nicht benötigt werden, kann der Aufgabenträger in Abstimmung mit 
dem Unternehmen den Ausgleichsbetrag gemäß § 3 Abs. 4 kürzen. Das Unternehmen 
ist in diesem Fall verpflichtet, sein betriebliches Leistungsangebot in Abstimmung mit 
dem Aufgabenträger so anzupassen, dass das vorherige wirtschaftliche Gleichgewicht 
wiederhergestellt wird. 

 
§ 6 Trennungsrechnung 

 

(1) Soweit die Unternehmen anderen betrieblichen Tätigkeiten als der Beförderung von 
Fahrgästen zum Höchsttarif auf den gemäß § 2 einbezogenen Linienverkehren 
nachgehen, haben sie eine Trennungsrechnung einzurichten. Diese Verpflichtung 
entfällt, wenn und soweit die Linienverkehre gemäß § 2 aus anderem Anlass schon einer 
Prüfung der Überkompensation unterworfen sind. 

 

(2) Die Durchführungsvorschriften für die Trennungsrechnung ergeben sich aus Ziff. 5 des 
Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007. Die Schlüsselung von Querschnittsfunktionen hat 
nach den Grundsätzen der Sachgerechtigkeit und Stetigkeit zu erfolgen. 

 

(3) Die Trennungsabrechnung muss den gleichen Zeitraum wie die Jahresabschlüsse 
umfassen. 

 

(4) Mit der Trennungsrechnung verbundene Kosten sind vom Ausgleich nach § 3 umfasst. 
 
 

§ 7 Regelungen zur Vermeidung einer Überkompensation 
 

(1) Der Landkreis prüft vorbehaltlich Absatz 7 jährlich und bei begründetem Anlass, ob die 
Unternehmen die Regeln der Nrn. 1 bis 6 des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 
einhalten und ob die maßgeblichen Kosten zuzüglich eines angemessenen Gewinns 
durch die maßgeblichen Einnahmen der Unternehmen über- oder unterschritten werden. 
Der Landkreis kann auf längere Prüfungszyklen übergehen; diese dürfen einen Zeitraum 
von jeweils drei Jahren nicht überschreiten. Die Kosten bei der Erfüllung der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung sind nach der VO PR 30/53 in Verbindung mit der 
Anlage LSP nach dem ÖPNV-Kostengliederungsschema des Bayerischen Kommunalen 
Prüfungsverbands zu ermitteln. Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von den 
Unternehmen nach folgendem Absatz 3 vorgelegten Begutachtungen. Der Landkreis 
kann aus begründetem Anlass ergänzende Angaben und Unterlagen verlangen. Die 
Unternehmen legen diese dem Landkreis unverzüglich (d. h. in der Regel spätestens 
zwei Wochen nach der jeweiligen Anforderung) vor. 

(2) Der angemessene Gewinn gemäß der Trennungsrechnung ist auf eine Umsatzrendite 
von 7 % begrenzt und nicht zu begründen oder nachzuweisen, wenn die Unternehmen 
z.B. anhand des Durchschnittsalters ihres Fuhrparks (einschließlich dessen der 
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Auftragsunternehmen der Unternehmen) nachweisen können, dass sie wiederkehrend 
in ihre Fuhrparke reinvestieren. Bei fehlenden oder reduzierten Reinvestitionen ist der 
angemessene Gewinn im Verhältnis der Veränderung des Durchschnittsalters des 
Fuhrparks bis auf eine Untergrenze zu reduzieren, welche einer Umsatzrendite von 3 % 
entspricht. 

 

(3) Die Unternehmen legen dem Landkreis zur Prüfung nach vorstehendem Absatz 1 eine 
Bescheinigung ihrer Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer vor, welche bestätigt, dass die 
Regeln der Ziff. 1. bis 6. des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 und des § 8 dieser 
Satzung eingehalten wurden.  

 

(4) Mit der Bestätigung gemäß vorstehendem Absatz 3 verbundene Kosten sind ebenfalls 
vom Ausgleich nach § 3 umfasst. 

 

(5) Soweit eine Überkompensation vorliegt, wird kein Ausgleich gewährt. Unter- und 
Überkompensationen können in einem Zeitraum von jeweils drei Jahren beginnend mit 
dem Jahr der Überkompensation miteinander verrechnet werden. 

 

(6) Soweit Abschlagszahlungen an ein Unternehmen dazu geführt haben, dass die 
maßgeblichen Einnahmen die maßgeblichen Kosten zuzüglich eines angemessenen 
Gewinns überschreiten, sind diese durch den Landkreis zurückzufordern und 
gegebenenfalls mit den folgenden Abschlagzahlungen zu verrechnen. Der 
Rückforderungsbetrag wird ab dem jeweiligen Zahlungszeitpunkt des Ausgleichs bis zum 
Eingang des Rückforderungsbetrags beim Landkreis angemessen verzinst. Die 
Festsetzung der zu leistenden Zinszahlung erfolgt durch den Landkreis. 

 

(7) Die Verpflichtung zur Überkompensationsprüfung entfällt, wenn und soweit die 
Linienverkehre gemäß § 2 aus anderem Anlass schon einer Prüfung der 
Überkompensation unterworfen sind. 

 
 

§ 8 Wirtschaftlichkeit und Qualität 
 

(1) Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer wirtschaftlichen 
Geschäftsführung gemäß Nr. 7 Anstr. 1 des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 ergibt 
sich daraus, dass die Unternehmen das überwiegende Marktrisiko tragen, und keine 
Ansprüche auf einen Verlustausgleich im Nachhinein haben. 

 

(2) Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung der Erbringung von 
Personenverkehrsdiensten ausreichend hoher Qualität gemäß Nr. 7 Spiegelstrich 2 des 
Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 ergibt sich aus dem Status quo und gegebenenfalls 
nachfolgend vom Landkreis im Nahverkehrsplan vorgegebenen quantitativen und 
qualitativen Anforderungen und Standards. 

 
 

§ 9 Gesamtbericht 
 

Die Veröffentlichung des Gesamtberichts gemäß Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/ 2007 
erfolgt im Internet-Auftritt des Landkreises, und ab Verfügbarkeit eines solchen in einem 
landes- oder bundesweiten Veröffentlichungsportal. Der Landkreis beachtet bei der 
Verwendung der ihr nach dieser Allgemeinverfügung von den Unternehmen zugänglich 
gemachten Informationen, Daten etc. die Vorschriften des Unions-, Bundes- und 
Landesdatenschutzes sowie die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen. 

 
 
 

§ 10 Inkrafttreten, Aufhebung 
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(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
(2) Diese Satzung kann jederzeit mit einer Vorankündigungsfrist von sechs Monaten 

aufgehoben werden. 
 
 
Altötting, den 15.12.2025 
 
 
 
Erwin Schneider 
Landrat 

 
 
 
 
 

Anlage 1:  
 

In der Bestandsicherung stehende Linienverkehre im ÖPNV des Landkreises 

Altötting  

Stand 15.12.2025 

Linie Genehmigungsinhaber Linienverlauf 
Ende der laufenden 

Genehmigung 

7542 
Brodschelm Verkehrsbetrieb 

GmbH & Co. KG 
Burghausen – Simbach a. Inn 30.04.2026 

6223 
Regionalbus Ostbayern 

GmbH 
Eggenfelden - Altötting 16.09.2026 

400 
Brodschelm Verkehrsbetrieb 

GmbH & Co. KG 
Burghausen - Halsbach 24.02.2028 

520 

Fa. Niederhuber 

Holzlandreisen GmbH & Co. 

KG 

Mitterskirchen - Eggenfelden 19.09.2028 

7519 

Brodschelm Verkehrsbetrieb 

GmbH & Co. KG / 

Regionalbus Ostbayern 

GmbH 

Altötting – Freimehring 31.12.2028 

6222 
Regionalbus Ostbayern 

GmbH 

Eggenfelden – Simbach a. 

Inn 
03.07.2029 

205 Karl Beck GmbH & Co. KG Altötting – Marktl a. Inn 16.09.2029 

202 Karl Beck GmbH & Co. KG Tann - Gendorf 31.01.2030 
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9437 
Regionalverkehr Oberbayern 

GmbH 
Traunreut - Kirchweidach 29.05.2030 

34 
Brodschelm Verkehrsbetrieb 

GmbH & Co. KG 
Burghausen - Mühldorf 16.09.2030 

36 
Elite Reisen Vorderobermeier 

GmbH 
Ampfing - Neuötting 16.09.2030 

37 
Elite Reisen Vorderobermeier 

GmbH 
Aschau a. Inn - Neuötting 16.09.2030 

21 
Brodschelm Verkehrsbetrieb 

GmbH & Co. KG 
Burghausen - Stammham 30.09.2030 

71 Omnibus Wengler e.Kfm 
Burghausen – Garching a. d. 

Alz 
31.12.2030 

10 
Elite Reisen Vorderobermeier 

GmbH 
Altötting – Mühldorf 31.12.2032 

11 
Elite Reisen Vorderobermeier 

GmbH 
Altötting – Mühldorf 31.12.2032 

12 
Elite Reisen Vorderobermeier 

GmbH 
Altötting – Mühldorf 31.12.2032 

3 Omnibus Wengler e.Kfm Asten - Trostberg 30.09.2033 

500 

Fa. Niederhuber 

Holzlandreisen GmbH & Co. 

KG 

Neumarkt-St. Veit - Altötting 14.12.2033 

510 

Fa. Niederhuber 

Holzlandreisen GmbH & Co. 

KG 

Geratskirchen - Altötting 31.12.2033 

16 
Brodschelm Verkehrsbetrieb 

GmbH & Co. KG 
Burghausen – Laufen 31.12.2033 

70 Omnibus Wengler e.Kfm Engelsberg - Altötting 31.12.2033 

14 
Brodschelm Verkehrsbetrieb 

GmbH & Co. KG 
Burghausen - Altötting 30.09.2034 

 

 

 

 

 

 



299 
 
 
 

Anlage 2:  

Aus der Bestandsicherung herausgefallene Linienverkehre im ÖPNV des 

Landkreises Altötting 

Stand 15.12.2025 

Linie Genehmigungsinhaber Linienverlauf 
Ende neu erteilter 

Genehmigung 

402 
Brodschelm 

Verkehrsbetrieb GmbH & 

Co. KG 

Altötting - Feichten 30.04.2035 

73 Omnibus Wengler e.Kfm. Kirchweidach - Unterneukirchen 13.09.2035 
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L a n d r a t s a m t A l t ö t t i n g 
Erwin Schneider 
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